
 

      

 

 

Beschlüsse des Gemeindeparlamentes vom 22. September 2014  

1. a)  Die Wahl von Stanislav Gajic, Leemannstrasse 1, vom 1. September 2014 als Mitglied der Ge-

schäftsprüfungskommission wird als ungültig erklärt. (31 zu 0 Stimmen) 

 b)  Stanislav Gajic, Leemannstrasse 1, wird anstelle der zurückgetretenen Wendy Buck für den Rest der 

Legislaturperiode mit 16 von 30 gültigen Stimmen als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission 

gewählt. 

2. Für die Verlängerung und Öffnung der Goldschlägistrasse wird ein Verpflichtungskredit von 
Fr. 6‘511‘750.00 bewilligt. Diese Kreditsumme erhöht oder vermindert sich entsprechend des Ergebnisses 
der Submission. (26 zu 5 Stimmen) 

3. Die Motion von Jürg Naumann betreffend „Mandatsführung im Erwachsenenschutzrecht“ wird abgelehnt. 

(17 zu 12 Stimmen) 

4. Das Postulat von Arthur Naumann betreffend „Goldschlägistrasse“ wird als erledigt abgeschrieben. (17 zu 

13 Stimmen) 

 
Gemeindeparlament 
 
Rolf Wegmüller Arno Graf 
Präsident Sekretär 
 
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Aus-
übung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, 
Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben werden. 

Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen über-
geordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, 
erhoben werden. 

Die Rekurs- oder die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

Der Beschluss gemäss Ziffer 2 untersteht dem obligatorischen Referendum. 

 

Schlieren, 26. September 2014 


